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Ausgangslage 

Situation der Landwirtschaft 
Die Landwirtschaft ist heute ein moderner Wirtschaftszweig. Sie versorgt uns mit Nahrungs-

mitteln und liefert der Bevölkerung und der Industrie nachwachsende Rohstoffe. Daneben 

erbringt die Landwirtschaft zusätzliche Dienstleistungen für Gesellschaft, Umwelt und Natur. 

 

Der anhaltende Strukturwandel in der Landwirtschaft hat jedoch dazu geführt, dass die Be-

schäftigtenzahlen und die Anzahl der Betriebe in der Landwirtschaft in den vergangenen Jah-

ren gesunken sind. Dies wirkt sich unmittelbar auf die sozialen Sicherungssysteme aus. We-

niger Erwerbstätige in der Landwirtschaft haben zwangsläufig auch weniger Beitragszahler 

zur Folge. Damit wächst die Belastung für die aktiv wirtschaftenden Landwirtinnen und 

Landwirte und die Sorge darüber, wie sich Beiträge und Leistungen künftig entwickeln. Als 

Folge des demografischen Wandels wird sich diese Lage in den kommenden Jahren noch ver-

schärfen.  

 

Die landwirtschaftliche Sozialversicherung  
Die landwirtschaftliche Sozialversicherung (LSV) bildet einen kleinen Ausschnitt des gesam-

ten Sozialversicherungssystems in Deutschland. Sie bietet den landwirtschaftlichen Unter-

nehmerinnen und Unternehmern sowie deren Familien Schutz gegen die finanziellen Risiken 

bei Unfall, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und im Alter. Hiervon profitieren rund 3,5 Millio-

nen Menschen. Dieses berufsständisch geprägte Sondersystem als fester Bestandteil des Sozi-

alsystems der Bundesrepublik Deutschland hat sich in der Vergangenheit bewährt und kann 

zu Recht als Erfolgsmodell bezeichnet werden. 

 

Trotz der eigenständigen Organisation kann die LSV nicht völlig losgelöst von den Entwick-

lungen in den anderen Bereichen der gesetzlichen Sozialversicherung betrachtet werden. Die 

LSV ist deshalb eng mit den anderen Bereichen der gesetzlichen Sozialversicherung verzahnt. 

Damit kann sichergestellt werden, dass einerseits die Fortentwicklung des Rechts der gesetz-

lichen Sozialversicherung wirkungsgleich auch auf die LSV übertragen wird. Andererseits 

können aber auch die Besonderheiten für die Landwirtschaft angemessen berücksichtigt wer-

den.  

 

Im vergangenen Jahrzehnt wurde die Organisation der LSV durch das Gesetz zur Organisati-

onsreform in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSVOrgG, 2001) und das Gesetz 

zur Modernisierung des Rechts der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSVMG, 2007) 

an die veränderten Gegebenheiten angepasst. Insbesondere die Zielrichtung des LSVMG - die 
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Konzentration gemeinsamer Aufgaben bei einer Stelle - hat sich als grundsätzlich richtiger 

Weg erwiesen.  

 

Dennoch trug die Organisation der LSV den Strukturveränderungen der letzten Jahre nicht in 

gleicher Weise Rechnung wie die Organisation der allgemeinen Sozialversicherung. Fest steht 

daher: Das soziale Sicherungssystem für den Berufsstand braucht ein zukunftsfestes Funda-

ment, um leistungsfähig zu bleiben. Ein Festhalten an der bisherigen, kleinteiligen Organisa-

tionsstruktur der LSV würde das eigenständige System auf längere Sicht gefährden.  

 

Ziele 

Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Organisation der landwirtschaftlichen Sozialversiche-

rung (LSV-NOG) werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, eine eigenständige LSV im 

Interesse landwirtschaftlicher Unternehmerinnen und Unternehmer sowie deren Familien 

dauerhaft zu sichern und ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten. Diese ambitionierten Ziele sol-

len durch eine Reihe von Maßnahmen erreicht werden: 

 

Modernisierung der Organisationsstruktur 
Durch den Zusammenschluss der 36 bisherigen LSV-Träger und des Spitzenverbandes der 

landwirtschaftlichen Sozialversicherung zum 1. Januar 2013 entsteht die neue „Sozialversi-

cherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau“. Sie ist für alle Zweige der LSV zustän-

dig. Damit wird die Organisation der LSV gestrafft. Das System wird zudem effizienter und 

schlagkräftiger. Das spart nicht nur Kosten, sondern verbessert auch die Betreuung der Versi-

cherten.  

 

Stärkung der Solidargemeinschaft 
Die solidarische Finanzierung der LSV bildet die Basis dafür, das bewährte berufsständische 

soziale Sicherungssystem dauerhaft erhalten zu können. Mit der Reform entsteht eine Soli-

dargemeinschaft für alle Bereiche der deutschen Agrarwirtschaft. Der Zusammenhalt der Ver-

sicherten wird gestärkt – das ist die richtige Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft. 

 

Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen 
Derzeit bestehen große Belastungsunterschiede durch regional unterschiedlich hohe Beiträge 

für gleich strukturierte Betriebe. Das gilt insbesondere für die Beiträge zur landwirtschaftli-

chen Unfallversicherung, aber auch für die Beiträge zur landwirtschaftlichen Krankenversi-

cherung. Dies führt zu deutlichen Wettbewerbsverzerrungen. Die Errichtung eines Bundesträ-

gers ermöglicht den Abbau dieser Wettbewerbsverzerrungen. Der Selbstverwaltung, der die 
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Ausgestaltung des Beitragsrechts obliegt, wird die Möglichkeit eröffnet, einen einheitlichen 

Beitragsmaßstab für alle Betriebe in Deutschland einzuführen. 

 

Wesentliche Inhalte des Gesetzes 

Errichtung eines Bundesträgers 
Die Organisation der LSV ist geprägt vom Vorrang der Selbstverwaltung. Dabei bleibt es 

auch in Zukunft. Das LSV-NOG gibt lediglich die Leitlinien vor. 

 

Die Errichtung eines Bundesträgers in der LSV als Selbstverwaltungskörperschaft des öffent-

lichen Rechts ist das Kernstück der Reform. Die bisherigen regionalen LSV-Träger, die Sozi-

alversicherung für den Gartenbau sowie der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozial-

versicherung werden unter dem Dach der neuen Sozialversicherung für Landwirtschaft, Fors-

ten und Gartenbau zusammengeführt. Sie wird vom Jahr 2013 an Träger der gesamten LSV 

(Alterssicherung, Unfall-, Kranken- und Pflegeversicherung). Den zwischen dem Gartenbau 

und der sonstigen Landwirtschaft bestehenden Unterschieden wird hierbei angemessen Rech-

nung getragen. 

 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau wird zweistufig organi-

siert. Aufgaben werden sowohl auf Bundesebene (Hauptverwaltung bzw. Geschäftsstelle für 

den Gartenbau) als auch auf regionaler Ebene (Geschäftsstellen) wahrgenommen. Die bishe-

rigen Hauptstandorte der regionalen Träger und der Sozialversicherung für den Gartenbau 

erhalten die Funktion von Geschäftsstellen. Dadurch wird auch künftig eine versichertennahe 

Betreuung gewährleistet. Auch andere bundesweit zuständige Sozialversicherungsträger wie 

gewerbliche Berufsgenossenschaften oder Ersatzkassen haben derartige Geschäftsstellen, um 

die Betreuung vor Ort sicherzustellen. Beibehalten wurde auch die Möglichkeit der Beauftra-

gung Dritter mit Beratungsaufgaben. Mitglieder und Versicherte der LSV werden von den 

organisatorischen Änderungen also kaum berührt. 

 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau muss ihre Aufgaben direkt 

ab ihrer Errichtung zum 1. Januar 2013 erfüllen. Gerade wegen der kurzen Vorlaufzeit müs-

sen Errichtung und Arbeitsaufnahme des neuen Trägers intensiv vorbereitet werden.  

Zu diesem Zweck wird ein Errichtungsausschuss gebildet, der bereits Anfang April 2012 sei-

ne Arbeit aufnimmt. Dieses Gremium bereitet die notwendigen Entscheidungen des neuen 

Trägers vor. Die konkreten Entscheidungen werden nach Errichtung der Sozialversicherung 

für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau von den dann zuständigen Organen des Trägers 

getroffen. 
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Übergangsregelungen für die Selbstverwaltungsorgane 
Für den Zeitraum bis zu den nächsten Sozialwahlen im Jahr 2017 wird die Zahl der Sitze in 

der Vertreterversammlung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

auf 81 angehoben. Somit erhält jede Verwaltungsgemeinschaft der bisherigen Träger der LSV 

unter Berücksichtigung der Drittelparität neun Sitze. 

 

Als Bindeglieder zwischen der Selbstverwaltung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, 

Forsten und Gartenbau auf Bundesebene und deren Mitgliedern und Versicherten werden für 

die Dauer einer Übergangszeit bei den Geschäftsstellen Regionalbeiräte sowie ein Beirat für 

Belange des Gartenbaus mit Vorschlagsrechten und beratender Funktion geschaffen. Damit 

werden die besonderen Belange der Regionen bzw. des Gartenbaus bei Errichtung des Bun-

desträgers und während des Übergangszeitraums bis 2017 gewahrt. Durch die Errichtung der 

Beiräte werden alle bei der Sozialwahl 2011 gewählten Mitglieder der Selbstverwaltungsor-

gane der bisherigen Träger in den Gremien der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Fors-

ten und Gartenbau mit ehrenamtlichen Funktionen betraut.  

 

Im Vorstand der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau ist jede Ver-

waltungsgemeinschaft mit drei Mitgliedern vertreten, die jeweils unterschiedlichen Gruppen 

(Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Selbständige ohne fremde Arbeitskräfte) angehören. 

 

Die so gebildeten Selbstverwaltungsorgane der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Fors-

ten und Gartenbau bilden das Ergebnis der Sozialwahlen 2011 ab. Damit künftig verstärkt die 

Kompetenzen und die Gestaltungskraft von Frauen in die Weiterentwicklung der LSV einge-

bracht werden können, besteht hier für die Zukunft Handlungsbedarf bei allen Akteuren. 

 

Dauerhafte Errichtung von Fachausschüssen 
Ab 2018 richtet die Selbstverwaltung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 

Gartenbau Fachausschüsse für die unterschiedlichen Sparten ein. Vorher bestehen über-

gangsweise Regionalbeiräte und der Beirat für den Gartenbau. Durch die Einrichtung von 

Fachausschüssen wird sichergestellt, dass auch nach der nächsten Sozialwahl die Bereiche 

Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau ihre jeweiligen Besonderheiten in den gemeinsamen 

Bundesträger einbringen können. Die Ausschüsse erhalten Vorschlagsrechte; das Nähere be-

stimmt die Satzung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. 

 

Übergangsregelungen zum einheitlichen Beitragsmaßstab 
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Mit der Schaffung eines Bundesträgers entsteht eine völlig neue Solidargemeinschaft der 

deutschen Agrarwirtschaft. Für diese neue Solidargemeinschaft müssen auch für das ganze 

Bundesgebiet geltende Maßstäbe für die Beitragsbemessung in der landwirtschaftlichen Un-

fall- und Krankenversicherung konzipiert werden. Dafür hat der Gesetzgeber einen Rahmen 

vorgegeben. Um diesen auszufüllen, hat die Selbstverwaltung des Spitzenverbands der land-

wirtschaftlichen Sozialversicherung ein Gutachten zur Umsetzung einheitlicher Beitragsmaß-

stäbe in Auftrag gegeben. Nach Auswertung dieses Gutachtens werden von der Selbstverwal-

tung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau bis zum 31. Oktober 

2013 Beschlüsse über die neuen Beitragsmaßstäbe in der landwirtschaftlichen Unfall- und 

Krankenversicherung getroffen.  

 

Um eine finanzielle Überforderungen für Betriebe zu vermeiden, ist eine gleitende Anpassung 

der Beiträge an den neuen Maßstab bis zum Jahr 2017 vorgesehen. Die Kriterien für diesen 

Anpassungsprozess wurden gesetzlich festgelegt. Die gleitende Angleichung der Beiträge an 

den neuen Maßstab erfolgt auf der Grundlage von Angleichungssätzen, die für jedes Unter-

nehmen individuell und einmalig im Jahr 2014 festgelegt werden. Im Gesetz ist neben dem 

Übergangszeitraum zugleich auch das Verfahren zur Bemessung der Angleichungssätze fest-

gelegt. Die Anpassung wird damit in einem für die Mitglieder von Beginn an transparenten 

Verfahren vorgenommen. 

 

Zudem kann dieser Angleichungsprozess durch den Einsatz von so genannten Sondervermö-

gen für die Zuständigkeitsbereiche der früheren Berufsgenossenschaften und Krankenkassen 

gestaltet werden. Um dennoch in Einzelfällen auftretende unzumutbare Beitragserhöhungen 

in der Übergangszeit auszuschließen, können in der Satzung der Sozialversicherung für 

Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Härtefallregelungen vorgesehen werden. 

 

Berücksichtigung der Besonderheiten im Gartenbau 
Die besonderen Belange des Gartenbaus im Recht der Unfallversicherung werden in dem 

künftigen Bundesträger für die LSV angemessen berücksichtigt: 

 Bereits die Bezeichnung des Bundesträgers Sozialversicherung für Landwirtschaft, Fors-

ten und Gartenbau verdeutlicht, dass dieser Träger für alle gärtnerischen Unternehmen – 

sowohl für den Erwerbsgartenbau als auch für den landschaftsgärtnerischen Dienstleis-

tungsbereich – zuständig ist. 

 Bei der Zusammensetzung der Gremien der Selbstverwaltung ist sichergestellt, dass alle 

Berufsgruppen des Gartenbaus in den Selbstverwaltungsorganen des Bundesträgers an-

gemessen repräsentiert werden. 



SEITE 8 VON 10 

 

 Der Standort der bisherigen Sozialversicherung für den Gartenbau wird als eine Ge-

schäftsstelle gesichert. Gleichzeitig wird am Standort Kassel ein Beirat für die Belange 

des Gartenbaus eingerichtet. 

 Der Beirat für den Gartenbau hat ein Vorschlagsrecht bei Unfallverhütungsvorschriften, 

die ausschließlich auf Unternehmen des Gartenbaus anzuwenden sind. Damit wird die 

bisherige Sonderregelung auch im künftigen Recht fortgeführt. Eine Fortsetzung der gar-

tenbauspezifischen Prävention, wozu auch der sicherheitstechnische Dienst gehört, muss 

in dem von der Selbstverwaltung zu beschließenden Organisationskonzept abgesichert 

werden. 

 

Zusätzliche Bundesmittel für die landwirtschaftliche Unfall-
versicherung 
Um die Umsetzung der Organisationsreform finanziell zu flankieren, werden im Bundeshaus-

halt in den Jahren 2012 bis 2014 insgesamt zusätzlich 150 Millionen Euro bereit gestellt. Im 

Bundeshaushalt 2012 wurde für die landwirtschaftliche Unfallversicherung ein Betrag von 

175 Millionen Euro veranschlagt, der den landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unter-

nehmern zugute kommt. Dies ist, auch in Zeiten strikter Sparvorgaben, ein klares Bekenntnis 

zur Bedeutung der Landwirtschaft. 

 

Wahrung der Belange der Beschäftigten der LSV 
Für die Beschäftigten der LSV markiert die Neuorganisation einen wichtigen Schritt. Durch 

die zukunftssichere Ausgestaltung des agrarsozialen Sicherungssystems wird eine jahrelang 

anhaltende Unruhe und Verunsicherung, wie es mit den Trägern der LSV und den damit zu-

sammenhängenden Arbeitsplätzen weitergeht, beendet. Es wird gesetzlich bestimmt, dass bei 

der Umsetzung der Neuorganisation der Grundsatz der Sozialverträglichkeit zu beachten ist.  

 

Modifizierung der Hofabgabeverpflichtung 
Um den Veränderungen in der Landwirtschaft Rechnung zu tragen, wird die für den Bezug 

einer Rente aus der Alterssicherung der Landwirte erforderliche Verpflichtung zur Abgabe 

des Unternehmens (sog. Hofabgabeklausel) modifiziert. Das LSV-NOG enthält folgende Än-

derungen der Vorschrift zur Hofabgabeverpflichtung: 

 

 Streichung der Einschränkung, dass auf Rückbehaltsflächen keine gewerbliche Tier-

haltung betrieben werden darf, 

 Erleichterung des Ausscheidens aus Personengesellschaften und juristischen Personen 

sowie  

 Zulässigkeit einer Abgabe unter Ehegatten ohne Altersgrenze. 
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Fazit 

Der anhaltende Strukturwandel in der Landwirtschaft macht es erforderlich, das System der 

landwirtschaftlichen Sozialversicherung neu zu organisieren, um das eigenständige agrarsozi-

ale Sicherungssystem langfristig leistungsfähig zu erhalten. Nur ein eigenständiges Siche-

rungssystem für die Landwirtschaft kann auch in Zukunft die besonderen Belange der Land-

wirtinnen und Landwirte berücksichtigen. 

 

Durch die Schaffung eines Bundesträgers können die Aufgaben der LSV langfristig effizient 

und wirtschaftlich erledigt werden. 

 

Belastungsunterschiede durch regional unterschiedlich hohe Beiträge für gleich strukturierte 

Betriebe können durch einen einheitlichen Beitragsmaßstab ausgeglichen werden. Wettbe-

werbsverzerrungen werden dadurch künftig vermieden. 

 

Durch die Modifizierung der im Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte geregelten 

Hofabgabe als Voraussetzung für den Bezug einer Rente aus der Alterssicherung der Land-

wirte, werden die strukturellen Veränderungen in der Landwirtschaft angemessen berücksich-

tigt. 
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